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Für den Studienzweig LehramtDG gibt es im 2.Studienabschnitt bis auf das Vorprüfungs­

fach und die Fachdidaktik gen au 2 Prüfungsfächer. D.h. eine Menge von Teilprüfungen 

wi rd nur in 2 Prüfungsfächer untertei lt, näml ich "Konstruktive Ausbil dungsmethoden " 

und "Höhere Geometri e". Genauso verhält es si ch im Studi enzwei 9 M, hi er wi rd eben­

falls nur in 2 Prüfungsfächer unterteilt, nämlich "Analysis" und "Algebra und topo­

logische Strukturen". 

Zumi ndest für das Lehramtsstudi um M/DG bzw. DG/M wäre I hr Gesetzesentwurf (§ 9, 

Abs.l) ei n Rückschritt zur "alten Lehramtsprüfung" . Und genau di ese hat das Mi ni ste­

rium selbst vor etlichen Jahren abgelehnt und erneuert. 

NUR MEHR 9% ALLER STUDIERENDEN ÖSTERREICHS ERHALTEN EINE STUDIENBEIHILFEI 
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